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Hinweise zur Beantragung der Bezuschussung                            Stand: Februar 2025 

von Fortbildungen bei anderen Trägern 
 

Als städtische Einrichtung ist das Pädagogische Institut – Zentrum für Kommunales Bildungs-

management (PIZKB) zuständig für die Fort- und Weiterbildung der Lehr- und Erziehungs-

kräfte der LHM. Aufgrund der großen Bandbreite an Themen ist das PIZKB jedoch nicht in der 

Lage, allen Bedarfen gerecht zu werden und unterstützt die Lehr- und Erziehungskräfte 

deshalb bei der Teilnahme an Veranstaltungen anderer Träger. 
 

Es gelten dabei folgende Grundsätze:  
 

• Die Bezuschussung der Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung eines 

anderen Trägers ist eine freiwillige Leistung seitens des PIZKB und erfolgt nach 

Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.  
 

• Es werden grundsätzlich nur Fortbildungen anderer Träger mit Bezug zur 

Unterrichtstätigkeit der antragstellenden Lehrkraft bezuschusst.  
 

• Weiterbildungen können in der Regel nur in ausführlich begründeten Ausnahme-

fällen bezuschusst werden.  
 

• Das PIZKB gewährt einen Zuschuss (in der Regel 80% der Kosten), übernimmt 

jedoch nicht die gesamten anfallenden Kosten.  
 

• Unabdingbare Voraussetzung für die Bezuschussung ist das Vorliegen der 

folgenden ausgefüllten und von Antragsteller*in und Vorgesetzten unterschriebe-

nen Anträge (wahlweise Einreichung via E-Mail oder per Rapport):  

 
  Antrag auf Dienstreise 

 

  Antrag auf Zuschuss für eine genehmigte Fortbildung anderer Träger 

           (mit aussagekräftiger Begründung der Schulleitung) 

 

Bitte fügen Sie den Anträgen noch folgende Unterlagen hinzu: 
 

- Angebot des Fortbildungsanbieters / Informationen zum Programm(ablauf) 
 

- ggf. Informationen (Ausdruck/Scan/Screenshot) bezüglich Bahnreisekosten bzw. 

zur Fahrtstrecke (Hin- und Rückreise) 
 

- ggf. Angebot der Unterkunft 

 

 

 
 

 

Bitte beachten Sie: 
 

Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands werden nur Anträge bearbeitet, deren Zuschuss-

betrag sich auf mindestens 40 € beläuft. 

Nach Abschluss der Fortbildungsveranstaltung sind die Belege zeitnah einzureichen, sodass 

sichergestellt werden kann, dass die Beträge aus dem Budget des aktuellen Kalenderjahres 

erstattet werden. Bitte beachten Sie ferner, dass der Anspruch auf Kostenvergütung sechs 

Monate nach Abschluss der Fortbildungsveranstaltung erlischt (vgl. Art. 3 Abs. 5 

BayRKG). 

Alle Dokumente müssen mindestens sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

vorliegen. Nach Veranstaltungsbeginn eingereichte Anträge werden nicht genehmigt. 

 

 

https://www.pi-muenchen.de/wp-content/uploads/2025/02/Formular_Antrag_auf_Dienstreise_01022025_digital.pdf
https://www.pi-muenchen.de/wp-content/uploads/2025/02/Formular_Zuschussantrag_fuer_Fortbildungen_bei_anderen_Traegern_01022025_digital.pdf
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Ergänzende Hinweise zur Beantragung der Bezuschussung  

von Fortbildungen bei anderen Trägern durch das  

Pädagogische Institut – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement  

 
I. Begriffsbestimmung (vgl. Art. 2 BayRKG)  
 

Fortbildungsreisen sind Reisen, die zur beruflichen Weiterbildung oder zur Erweiterung der 
beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, zur Anpassung an geänderte dienst-
liche Anforderungen oder zur Vorbereitung auf die Wahrnehmung neuer oder anderer Auf-
gaben unternommen werden.  
 

Fortbildungsgänge sind Fortbildungsveranstaltungen, die am Dienst- oder Wohnort statt-
finden. Im Unterschied zu Dienstreisen wird bei einer Fortbildungsreise bzw. einem Fortbil-
dungsgang kein Dienstgeschäft erledigt. 
  
II. Genehmigungsverfahren (vgl. Art. 2 BayRKG)  
 

Eine Fortbildungsreise bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung. Ohne Genehmigung 
darf eine Reise nicht bezuschusst und auch aus versicherungstechnischen Gründen nicht an-
getreten werden. Die Zuständigkeit für die Genehmigung von Fortbildungsreisen liegt für Lehr-
kräfte, stellvertretende Schulleitungen und Mitarbeiter der Schulleitungen bei der Schulleitung. 
Bei Schulleitungen erfolgt die Genehmigung durch die jeweilige Geschäftsbereichsleitung 
bzw. Fachabteilung. Darüber hinaus sind alle Fortbildungsreisen ins Ausland durch die Ge-
schäftsbereichsleitung bzw. Fachabteilung und die Referatsleitung zu genehmigen.  
 
III. Abrechnung von Fortbildungsreisen 
  

Art und Umfang der Kostenvergütung sind durch das Bayerische Reisekostengesetz 
(BayRKG) sowie die dazu ergangenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften geregelt. 
Demzufolge kann die Kostenvergütung für Fortbildungsreisen umfassen:  
 

- Fahrtkostenerstattung bzw. die Wegstreckenentschädigung (ggf. anteilig) 
  

Grundsätzlich werden die Kosten für die günstigste Bahnverbindung übernommen.  
Für Strecken, die Fortbildungsreisende aus triftigen oder nicht-triftigen Gründen mit einem 
ihnen gehörenden Fahrzeug zurücklegen, wird ein Auslagenersatz nach der jeweils geltenden 
Fassung des Bayrischen Reisekostengesetzes gewährt. Dies betrifft auch die Mitnahme von 
Kolleginnen und Kollegen. (BayRKG Art. 1, 6, 24 (1)¹ 4.)  
Fahrpreisermäßigungen durch frühzeitige Buchungen, Bahn-, Onlinebuchungsverfahren oder 
sonstige Rabatte (BahnCard) sind zu nutzen. Fahrtkosten im Tarifbereich des Münchner Ver-
kehrsverbundes (MVV) werden grundsätzlich nicht erstattet.  
Wird die Dienstreise an der Wohnung angetreten oder beendet, werden höchstens die Fahrt-

kosten erstattet, die bei der Abreise oder Ankunft an der Dienststelle angefallen wären; dies 

gilt nicht, wenn es zur Erledigung des konkreten Dienstgeschäfts aus dienstlichen Gründen er-

forderlich ist, die Dienstreise zwischen 20 Uhr und 6 Uhr oder an einem Samstag, Sonntag 

oder gesetzlichen Feiertag anzutreten oder zu beenden. 
 

- Unterkunftskosten (ggf. anteilig)  
 

- Teilnahmegebühr (ggf. anteilig)  
 

Bitte beachten Sie, dass wir für die Kostenerstattung immer die Originalbelege benötigen. 

 

 

Ihre Ansprechpartner*innen im PIZKB bei Fragen zur Beantragung eines Zuschusses: 
 

Christian-R. Reiner: zuschuss.schulen.pizkb.rbs@muenchen.de 

Susanne Fisher-Hederer: s.fisherhederer@muenchen.de 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayRKG/true
mailto:zuschuss.schulen.pizkb.rbs@muenchen.de
mailto:s.fisherhederer@muenchen.de
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Beispiel:  Bitte das Formular vor der Bearbeitung auf dem digitalen Endgerät speichern 
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Beispiel:  Bitte das Formular vor der Bearbeitung auf dem digitalen Endgerät speichern 

 
 

Bei Fortbildungsreisen im 

Inland bitte hier ankreuzen 
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Zuschussanträge mit allen relevanten Dokumenten bitte an folgende E-Mail-Adresse senden: 
 

                  zuschuss.schulen.pizkb.rbs@muenchen.de 

 
 

Weitere Hinweise und Dokumente finden Sie auf der Webseite des PIZKB. 

   

 

mailto:zuschuss.schulen.pizkb.rbs@muenchen.de
https://www.pi-muenchen.de/profil/wir-ueber-uns/fachbereiche/fachbereich-bildungseinrichtungen/bereich-berufliche-schulen/fortbildungen-bei-fremden-traegern-zuschuesse/

